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6 I. Sondernummer — Badiſche Landtagswahlen 1921 .

2 . Badiſche Nationalverſammlung .

Schon am 20 . November 1918 hatte die Vorläufige Volksregierung die Verordnung
über die Wahlen zur verfaſſunggebenden Badiſchen Nationalverſammlung

erlaſſen . Sie deckte ſich hinſichtlich des Wahltags , der Wahlart und des Wahlrechts mit der im

erſten Abſchnitt angeführten Regierungserklärung vom 14 . November , nur wurde an das Wahl

recht die weitere Bedingung des Wohnſitzes im Lande im Zeitpunkt der Wahlen geknüpft . Gegen
über den Wahlen in der Monarchie Baden war damit das Wahlrecht auf alle 20 Jahre alten und

älteren weiblichen Badener ſowie auf die 20 - bis unter 25 jährigen badiſchen Männer ausgedehnt ,
der Grundſatz des allgemeinen und gleichen Wahlrechts ſomit in freiheitlichſter Weiſe verwirklicht
worden . Dagegen wurde die Wählbarkeit zum Abgeordneten der Badiſchen Nationalverſammlung

auf die Wahlberechtigten im Alter von mindeſtens 25 Jahren beſchränkt , während beim Wahlrecht

für die ſpätere Deutſche Nationalverſammlung hinſichtlich des Alters bei der Wählbarkeit keine

Abweichung von den Vorausſetzungen für die Wahlberechtigung ( 20. Lebensjahr ) beſtand .

Die Zahl der Abgeordneten der Badiſchen Nationalverſammlung wurde auf 107 feſt⸗

geſetzt und das Land im Anſchluß an die Bezirke der Landeskommiſſare in 4 Wahlkreiſe eingeteilt .
Der Bevölkerungszahl entſprechend waren im I . Wahlkreis ( Konſtanz ) 16 , im II . Wahlkreis ( Frei⸗

burg ) 28 , im III . Wahlkreis Karlsruhe ) 31 und im IV . Wahlkreis ( Mannheim ) 32 Abgeordnete

zu wählen . Wahlkommiſſar der Volksregierung war in jedem Wahlkreis der zuſtändige

Landeskommiſſar .

Wie für die Badiſchen Gemeindewahlen und ſpäter für die Deutſchen Nationalverſammlungs —

wahlen war das Verhältniswahlſyſtem der mehrnamigen Stimmgebung mit ſtreng ge

bundenen Liſten gewählt worden ; Streichungen und Abänderungen machten einen Stimmzettel

ungültig . Eine Verbindung von Wahlvorſchlägen zur beſſeren Ausnützung der Stimmenzahlen
war im Gegenſatz zu den Deutſchen Nationalberſammlungswahlen nicht zugelaſſen . Die Beſchaffen⸗

heit der Wahlvorſchlagsliſten , deren Prüfung und öffentliche Bekanntgabe richtete fih nah den

Beſtimmungen der 8§ 30 bis 33 der Gemeindewahlordnung vom 27 . Februar 1911 . Jede Vor⸗

ſchlagsliſte mußte hiernach zwei Bewerber mehr enthalten , als Abgeordnete in dem Wahlkreis zu

wählen waren . Die Wahlvorſchläge mußten von mindeſtens 100 Wahlberechtigten des Wahl⸗

freies unterzeichnet fein .

Die Wahlhandlung vollzog ſich nach den Vorſchriften des Landtagswahlgeſetzes . Die

Stimmabgabe erfolgte durch Übergabe des zuſammengefalteten Stimmzettels , alſo ohne Verwen⸗

dung eines Umſchlags .
Für die Ermittlung des Wahlergebniſſes durch die 4 Hauptwahlkommiſſionen

( beſtehend aus dem Wahlkommiſſar und den Vertrauensmännern und Stellvertretern der Wähler⸗

vereinigungen , welche Wahlvorſchlagsliſten eingereicht hatten ) iſt das für die Verhältniswahlen der

Gemeinden vorgeſchriebene Berechnungsverfahren nach dem Syſtem von Hagenbach- Biſchoff aus

der Badiſchen Gemeindeordnung vom 27 . Februar 1911 übernommen worden , während für die

Deutſchen Nationalverſammlungswahlen das Syſtem des Belgiers ' Hondt zur Anwendung kam .

Im Falle der Ablehnung oder des ſpäteren Ausſcheidens des Gewählten aus der Nationalverſamm⸗

lung hatte an ſeine Stelle der nächſte derſelben Wahlvorſchlagsliſte angehörende nicht gewählte
Bewerber zu treten .

Eine Verordnung vom gleichen Tage ( 20 . November ) beſtimmte die Zuſtändigkeit der

Badiſchen vorläufigen Volksregierung . Alle Regierungshandlungen , welche bisher durch
den Landesherrn oder das Staatsminiſterium oder den Landesherrn und die Landſtände erfolgten ,

hatten künftig durch die Vorläufige Regierung zu geſchehen .
* *

*

Am Sonntag den 5. Januar 1919 fand die Wahl der Nationalverſammlung ſtatt .
Die Wahlbeteiligung der 1 168 379 Wahlberechtigten war eine außerordentlich lebhafte . Es

ſtimmten nicht weniger als 1029038 Wähler ab, das ergibt auf je 100 Wahlberechtigte 88,1

Wahlbeteiligte oder annähernd neun Zehntel aller Berechtigten . Die Zahl der Nichtwähler blieb

ſomit auf 139 341 oder nur 11 , v. H. beſchränkt . Von den 1029 038 Stimmen waren durch

die Wahlkommiſſionen 1026 564 für gültig erklärt worden , ſodaß die Zahl der ungültigen Stimmen

ſich zunächſt auf 2474 belief .

Nur politiſche Parteien hatten Wahlvorſchläge eingereicht . Der Deutſchnationalen

Volkspartei (Chriſtlichen Volkspartei in Baden ) fielen in allen vier Wahlkreiſen bei zunächſt
71634 Stimmen (7,0 v. . ) 6 Abgeordnetenſitze , dem Zentrum bei 376 208 Stimmen ( 36,6
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Badiſche Nationalverſammlung . 7

v H) zunächſt 40 Sitze, der Deutſchen demokratiſchen Partei bei 233956 Stimmen
( 22,8 v. . ) 25 Sitze, der Sozialdemokratiſchen Partei bei 329 817 Stimmen ( 32,1 v. H.
36 Mandate zu. Die Unabhängige ſozialdemokratiſche Partei blieb bei 15 449
Stimmen im ganzen Lande ( 1,5 v. H) ohne Mandat , weil ſie in keinem dér bier Wahlkreiſe die
zu einem Abgeordnetenſitz erforderliche Stimmenzahl aufzubringen vermochte .

Im Wahlprüfungsverfahren ſind 577 in der Stadt Heidelberg des V . Wahlkreiſes von
den Wahlkommiſſionen als ungültig behandelte Stimmen , die auf die Wahlvorſchlagsliſte der
Deutſchnationalen Volkspartei gefallen waren , für gültig erklärt worden , wodurch die Verteilungs⸗
berechnung für dieſe Partei im IV . Wahlkreis auf Koſten der Zentrumspartei ein Mandat mehr
ergab . Endgültig ſtellte ſich mithin im ganzen Qande die Bahl der gültigen Stimmen auf, 1027141 ,
diejenige der wmgültigen Stimmen auf nur 1897 ; auf die Deutſchnationale Volkspartei
entfielen Davon bei 72 211 Stimmen ( 7 % v. ) 7 (ſtatt nur ), auf das Zentrum bei gleich⸗
bleibender Stimmenzahl nur 39 Mandate (ſtatt 40) .

Näheres findet ſich in dem Anhang Ziffer 2 dieſer Sondernummer S . 50 , der auch
über die neuen Parteien und Parteigruppierungen Auskunft gibt .

x *
*

Die Verordnung der Vorläufigen Volksregierung vom 8. Januar 1919 erklärte die Man⸗
date der Mitglieder und Abgeordneten der beiden Kammern der Landſtände füͤr erloſchenund berief die Nationalverſammlung auf 15 . Januar 1919 ein .

Auf Wunſch der Nationalverſammlung erklärten ſich die Mitglieder der Vorläufigen Volks⸗

Ahaaa? bereit , die Regierungsgeſchäfte bis zur Fertigſtellung des Verfaſſungsgeſetzes fortzu⸗
ühren .

In der erſten Sitzung der Nationalverſammlung am 15 . Januar 1919 legte die Volks⸗
regierung den Geſetzentwurf einer Badiſchen Verfaſ ſung vor , der ſich im weſentlichen an
den Vorentwurf des Abgeordneten Rechtsanwalt Dr . Dietz in Karlsruhe anſchloß und das Ein⸗
kammerſyſtem zur Grundlage hatte . Der Geſetzentwurf wurde an eine Verfaſſungskommiſſion
von 21 Mitgliedern verwieſen . Die Nationalverſammlung hat die Badiſche Verfaſſung vom
21 . März 1919 in zweiter Leſung in der 14 . Sitzung am 25 . März 1919 einſtimmig ( mit
90 Stimmen ) angenommen .

Die in § 69 dieſer Verfaſſung vorgeſchriebene Volksabſtimmung wurde durch das
Geſetz vom 28 . März 1919 geregelt . In der Volksabſtimmung vom 13 . April 1919 hat auch
das Badiſche Volk die neue Verfaſſung mit großer Mehrheit angenommen ; zur Annahme war
lediglich die einfache Mehrheit der Abſtimmenden vorgeſchrieben . Von den 1174973 Stimm⸗

berechtigten machte allerdings nur ein gutes Drittel ( 400 034 oder 34,0 v. . ) vom Stimmrecht
gültigen Gebrauch . 378 361 oder 94,86 v. H. Jaſtimmen ſtanden 21673 oder 5,4 v. H. Nein⸗
timmen gegenüber .

„Die Badiſche Verfaſſung wurde unterm 23 . April 1919 als Geſetz verkündet .

SET iſt der Badiſche Staat wieder auf eine verfaſſungsmäßige Grundlage geſtellt. Nach der
D a ſſungiſt Baden eine Demokratiſche Republik und bildet als ſelbſtändigerBundesſtaat einen

eſtandteil des Deutſchen Reichs . Träger der Staatsgewalt iſt das Badiſche Volk . Die Staats⸗
gewalt betätigt fih in Geſetzgebung , Rechtspflege und Vollziehung und wird ausgeübt durch die
ſtimmberechtigtenStaatsbürger.

Die Badiſche Verfaſſung vom 21 . März 1919 muß mit den Beſtimmungen der zeitlichſpäter gegebenen Reichsverfaſſung vom 11 . Auguſt 1919 noch in Übereinſtimmung gebracht werden .
* *

*
Die Aufgabe der verfaſſunggebenden Badiſchen Nationalverſammlung wäre nun erfüllt

geweſen, doch wurde zur Vermeidung alsbaldiger Neuwahlen in dem obengenannten Geſetz vom

enia 1919 beſtimmt , daß die Nationalverſa milung als Landtag im Sinne des
ſchnittes IV ber Verfaſſung bis einſchließlich 15 . Oktober 1921 zu gelten habe . Mit der

wiolksabſtimmung über die Verfaſſung war die Abſtimmung über die Fortdauer der National -erſammlung als Landtag zu verbinden . Die auf einem Stimmzettel getrennt vorgeſchriebene

aa ming ergab bei 398 959 gültigen Stimmen ( 34,0 v. H. der Stimmberechtigten ) 376 261U. D. . ) bejahende und 22698 ( 5 , v. H) verneinende Stimmen für die Fortdauer der
Nationalverſammlung als Landtag . Sie war alſo ebenfalls mit großer Mehrheit gebilligt ; die
einfache Mehrheit der Abſtimmenden Hätte beſtimmungsgemäß ſchon genügt .

Nachdem es erft möglich war , die Neuwahlen zum Badiſchen Landtag am 30 . Oktober 1921ſtattfinden zu laſſen , wäre für die Zeit vom 15 . Oktober 1921 bis zu dem verfaſſungsgemäß am



8 I. Sondernummer — Badiſche Landtagswahlen 1921 .

9. November 1921 ( am zehnten Tage nach dem Wahltag ) erfolgten Zuſammentritt des neuen

Landtags keine Volksvertretung ( Landtag ) vorhanden geweſen . Dieſe Lücke hat das Geſetz vom
23 . September 1921 durch Verlängerung der im Geſetz vom 28 . März 1919 vorgeſehenen
Friſt für die Fortdauer der Nationalverſammlung als Landtag ( 15. Oktober 1921 )

„bis zum Tage des Zuſammentritts des am 30 . Oktober 1921 , neu zu wählenden Landtags “
beſeitigt .

3 . Landtag .
Die Geſetzgebung wird ausgeübt teils durch das Volk unmittelbar im Wege des Volks⸗ |

vorſchlagsrechts ( Volksinitiative ) und der Volksabſtimmung ( Volksreferendum ) , teils durch die vom
Volk gewählte Volksvertretung ( Landtag ) .

Der Landtag ( Einkammerſyſtem ) beſteht aus den Abgeordneten des Badiſchen Volkes .

Sämtliche Abgeordnete werden in Zeiträumen von vier Jahren gewählt . Die Eigenſchaft
als Abgeordneter endet vier Jahre nach dem Tage der Wahl . Die Mitgliedſchaft im Landtag
erliſcht durch Verzicht oder durch Wegfall einer der für die Wählbarkeit maßgebenden Voraus⸗

ſetzungen.
Die vierjährige Landtagsperiode zerfällt in vier Sitzungsperioden von je einjähriger

Dauer . Der Landtag verſammelt ſich alljährlich . Der neugewählte Landtag tritt kraft eigenen
Rechts am zehnten Tage nach dem Wahltage zuſammen .

Der Landtag prüft die Vollmacht ſeiner Mitglieder und entſcheidet darüber . Er

erwählt ſeinen Präſidenten , ſeine Vizepräſidenten und Schriftführer für die Dauer der Sitzungsperiode .
Die Abgeordneten ſind Vertreter des ganzen Volkes und an Aufträge und Weiſungen nicht

gebunden . Ihre parlamentariſche Immunität und ihr Recht auf Zeugnisver —
weigerung ſind durch die 8§ 42 bis 44 der Verfaſſung gewahrt .

Der Landtag kann ſich mit allen von ihm ſelbſt zu ſeiner Beratung für geeignet erachteten
Gegenſtänden beſchäftigen. Er übt die Geſetzgebung und Vollziehung nach Maßgabe der Ver⸗

faſſung aus . Der geſetzlichen Regelung bedürfen allgemeine Anordnungen , welche die Freiheit der

Perſon oder das Eigentum betreffen oder beſtehende Geſetze ändern , erläutern oder aufheben . Alle

Staatsverträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Geſetzesform . Steuern , Gebühren und ſonſtige
Abgaben können nur auf Grund eines Geſetzes erhoben werden . Der Landtag prüft den Staats⸗

voranſchlag und erläßt das Finanzgeſetz . Anleihen können in der Regel nur auf Grund eines Ge⸗

ſetzes aufgenommen werden . Ohne Zuſtimmung des Landtags darf keine Domäne veräußert werden .

Jedem Mitglied des Landtags iſt die freie Einſicht in die geſamte Staatsverwaltung zugeſichert .
Die Verhandlungen des Landtags ſind öffentlich ; unter gewiſſen Vorausſetzungen können

ſie geheim werden . Der Landtag beſchließt , wo in der Verfaſſung nicht ausdrücklich Ausnahmen
feſtgeſetzt ſind , nach der einfachen Stimmenmehrheit ; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des

Präſidenten den Ausſchlag . Zur Gültigkeit der Beſchlußfaſſung iſt die Anweſenheit der Mehrheit
der Abgeordneten erforderlich ; jedoch ſind alle Beſchlüſſe gültig , welche gefaßt ſind , ohne daß die

Beſchlußunfähigkeit vor der Abſtimmung feſtgeſtellt wurde . Zur gültigen Beſchlußfaſſung über

Geſetze, durch welche die Verfaſſung oder ein Geſetz, das den für Verfaſſungsänderungen geltenden
Vorſchriften unterſtellt iſt , ergänzt , erläutert oder abgeändert wird , iſt die Zuſtimmung von min⸗

deſtens zwei Dritteln bei Anweſenheit von drei Vierteln der Mitglieder des Landtags erforderlich .
Die Annahme eines Geſetzentwurfs ſowie die Ablehnung einer Regierungsvorlage kann nur

auf Grund einer zweimaligen Beratung und Abſtimmung in beſtimmten Zwiſchenräumen erfolgen .
* *

*

Die Vollziehung , d. h. die Durchführung der Geſetze und die Leitung des Staatsweſens ,
wird ausgeübt durch das Volk, den Landtag und das von dieſem berufene Staatsminiſterium .

Nach jeder Neuwahl beruft der Landtag die Mitglieder des Staatsminiſteriums . Zahl
und Geſchäftskreis der Miniſter wird durch Geſetz geregelt ) . Sie werden aus den zum Landtag

1) Das Geſetz vom 2. April 1919, den Geſchäftskreis der Miniſterien betreffend, kaeni die Zahl der Miniſter auf ſieben.
Das Abänderungsgeſetz vom 4. Anguſt 1920 hbat die Zahl der Miniſter auf fünf herabgeſetzt ( weggefallen : das Miniſterium des
Auswärtigen und das Miniſterium für militäriſche Angelegenheiten ) . Der Geſchäftskreis der Miniſterien iſt zurzeit wie folgt
abgegrenzt : 1. Inneres ( Miniſterinm des Innern ) , 2. Juſtiz (Juſtizminiſterium ) , 3. Kultus und Unterricht (unterrichtsminiſterium ) ,
4. Soziale Fürſorge und öffentliche Arbeiten ( Arbeitsminiſterium ) und 5. Finanzen ( Finanzminiſterium ) . Die Reichs⸗ und auswär⸗
tigen Angelegenheiten ſowie die mit dem Vorſitz im Staatsminiſterium verbundenen Geſchäfte werden in einer beſonderen Miniſterial⸗
abteilung erledigt , die jeweils viar Miniſterium beigegeben wird, das der Staatspräfldent verwaltet . — In der 4. Sitzung
des neuen Landtags am 21. November 1921wurden die bisherigen Miniſter wiedergewählt : die Abgeordneten Adam
Remmele — Soz. — (Inneres ) , Guſtar Trunk — Zentr . — (Jufti ) , Dr, Hermann Hummel — Dem. — ( Kultus und
Unterricht ) , Dr. Wilhelm Englerr — Soß. — (Soziale Fürſorge und öffentliche Arbeiten ) und Heinrich Köhler — Zentr . —
(Finanzen ) . Als Staatspräſident iſt Unterrichtsminiſter Pr . Hummel — Dem. —( bisher Juſtizminiſter Trunk —

ae ,
—) |

als deſſen Stellbertreter Juſtizminiſter Trunk — Zentr . — (bisher Miniſter des Innern Remmele — Soz. —) gewäh t worden .
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